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LEHRGANGSAUSSCHREIBUNG „Rudertechnik für Breitensportler  Frühjahr 
2018“  

 
LEHRGANGS-

INHALT 

Rennruderer  werden intensiv bet reut :  Es werden d ie körper l ichen 
Grundlagen t ra in ier t ,  es wird  an der  Ruder technik  gefe i l t .  
Bre i tenspor t ler  werden dahingehend of t  wen iger  angele i tet .  Das 
Rudern wird in  den ersten Einhei ten vermit te l t ,  dann „kann“  man 
es insowei t ,  dass n iemand anderes im Boot  „gestör t “  wird,  und 
das war`s dann häuf ig .  
Doch für  e inen Brei ten - /Fre izei t ruderer  is t  e ine angemessene 
Technik  ebenso wicht ig  wie für  den Rennruderer :  Hi l f t  Sie doch,  
körper l iche Schäden zu vermeiden und d ie Ef fek t iv i tä t ,  a lso das 
Verhäl tn is  von e ingesetzter  Kraf t  zu erzeugtem Vor t r ieb,  zu 
opt imieren und damit  das Rudern ef fek t iver  zu machen.  In der  
Regel  s te ig t  damit  auch automat i sch der  „Spaßfak tor “ .  
In  d iesem sehr  praxisor ient ier tem Lehrgang geht  es darum, d ie 
e igene Ruder technik  zu verbessern.  Deshalb wird vie l  mi t  
Motorbootbet reuung geruder t ,  f i lmisch festgehal ten,  analys ier t  
und wieder  geruder t .  
Boote können sowohl  mi tgebracht  a ls  auch geste l l t  werden .  

  

TEILNEHMER Brei tenspor t ler ,  d ie daran interess ier t  s ind,  ihre Technik  zu 
verbessern ;  max.  Tei lnehmerzahl  =  10!  

  

ORT/TERMIN Bad Kreuznach,  
5 .5.18 -  9:00 Uhr  –  17:00 Uhr  
6.5.18 –14.00Uhr  –  18.00 Uhr  
(vorm i t tags  kann f re i  au f  dem  Stausee geruder t  werden)  

  

MELDEGEBÜHR € 40, -  für  Mi tg l ieder  in  Verbandsvereinen des RVR  
€ 50, -  für  a l le  anderen Tei lnehmer  
Bi t te erst  bei  Erhal t  der  Tei lnahmebestät igung den Bet rag auf  das 
Konto des RVR IBAN DE44 5705 0120 0001 0041 18 unter  dem 
St ichwor t  „Ruder technick  für  Brei tenspor t ler  Frü hjahr  2018“  
überweisen 
(s .auch Beib lat t  „Meldever fahren“) .  

  

REFERENT Ralf  Börder ,  Ruderverband Rhein land  

  

ÜL-

VERLÄNGERUNG 

Der Lehrgang wird zur  L izenzver längerung anerkannt .  

  

Sonst iges Verpf legung und ev.  Übernachtung gehen zu Lasten der  
Tei lnehmer.  Im Bootshaus des RKV kann auf  Luma üb ernachtet  
werden (Kosten € 9,50/p.P. )  

  

MELDESCHLUSS 22.04.2018,  Meldeadresse:  R.  Börder ,  Adalger  St r .  3 ,  55585 
Norheim,  Tel . :  0671/46438;  l eh r re fe ren t@rude rve rband - rhe in l and .de  
 

 
Mi t  f reundl ichen Grüßen 
 
R.  Börder          Norheim,  im Januar  2018 
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Meldeverfahren 
 
 
Die Zulassung zu den Lehrgängen richtet sich einzig nach dem Eingang der Meldungen mit 

vollständigen Angaben. 
 
Diese beinhalten: Name, Vorname; Geburtsjahr; Verein; Adresse, Emailadresse, 
Telefonnummer, DRV-Lizenz ja/nein. 
 
Um eine möglichst breite Streuung der teilnehmenden Vereine zu gewährleisten, ist die 
maximale Teilnehmerzahl pro Verein in der Regel jedoch auf vier beschränkt. 
 
Sind alle Plätze belegt, so wird eine Warteliste ebenso nach Eingang der Meldungen angelegt. 
D.h., dass der Lehrgang auch vor dem Meldeschluss schon ausgebucht sein kann. 
 
Sobald die Teilnahmebestätigung zum Lehrgang erfolgt ist, ist das Meldegeld fällig und muss 
innerhalb von 8 Tagen an den Ruderverband Rheinland unter Angabe des betreffenden 
Stichwortes zum Lehrgang (s. Ausschreibung) überwiesen werden. 
Konto des RVR: IBAN DE44 5705 0120 0001 0041 18  

Eine Kopie der Überweisung ist an den Ausrichter (in der Regel den Lehrreferenten) zu 
senden. Damit ist dann die Anmeldung abgeschlossen und die Teilnahme gesichert. 
 
 
Müssen Lehrgänge aus wichtigen Gründen, wie zu geringe Teilnehmerzahlen oder 
Erkrankungen von Referenten, abgesagt werden, so werden die Teilnehmer so rechtzeitig wie 
möglich benachrichtigt und das Meldegeld wird rücküberwiesen. 
 
 
Ansonsten wird das Meldegeld nur in folgenden Fällen rückerstattet: 
 

 der Teilnehmer/die Teilnehmerin weist einen schwerwiegenden Grund nach oder 

 ein Nachrücker der Warteliste springt für den Ausfallenden ein. 
 
 
 
 
 
R. Börder         Norheim, im Januar 2018 
(Lehrreferent RVR) 
 


